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Fortsetzung: ABC der vollstreckungsrelevanten Verjährungsfristen

IWH-Studie zeigt: Unternehmen haben Liquiditätsbedarf in der Hand

Übernahme: BID hält nun alle Anteile an Profaktura Auslandsinkasso

Themen dieser Ausgabe:

BERLIN/STOCKHOLM - Die europäische Wirtschaft 
wuchs 2007 kräftig um geschätzte 2,7 Prozent. 
Damit ging einher, dass in fast ganz Europa die 
Zahlungsrisiken abgenommen haben. Der Zah-
lungsverzug verringerte sich laut dem von Intrum 
Justitia ermittelten European Payment Index im 
ersten Halbjahr 2007 im Durchschnitt um gut drei 
Prozent auf 16 Tage. Die Forderungsausfälle sind 
jedoch mit 1,8 Prozent fast unverändert hoch, in 
Deutschland liegen sie mit 2,0 Prozent sogar über 
dem europäischen Schnitt.

Der European Payment Index, der die Zahlungsrisi-
ken für Unternehmen in 25 Ländern Europas unter-
sucht, ermittelte für die EU-Staaten einen durch-
schnittlichen Indexwert von 149, den niedrigsten 
Stand seit 2004. Ein Wert von 100 bedeutet, dass 
kein Zahlungsrisiko besteht. Bei einem Wert von 
über 170 besteht dagegen sofortiger Handlungs-
bedarf zur Senkung des Risikoprofils. Auf dieser 
Skala bewegt sich Deutschland mit 151 Punkten 
knapp hinter dem Durchschnitt (149) im Mittelfeld, 
Schlusslicht ist Portugal mit 182 Punkten. In Itali-
en und Ungarn sind gegen den europaweiten Trend 
mit 157 bzw. 160 Punkten die Zahlungsrisiken der-
art gestiegen, dass Maßnahmen zu deren Senkung 
mit erhöhter Dringlichkeit notwendig sind.

Unterdessen wird ein Ende des positiven Trends 
immer wahrscheinlicher. Die EU-Kommission warnt 
in einer aktuellen Konjunktureinschätzung davor, 
dass die Kreditkrise auf den Finanzmärkten auf die 
übrige Wirtschaft überspringen könnte. Die Banken 
hätten, so die Kommission, die Konditionen für die 
Kreditvergabe an Firmen und Haushalte verschärft, 
zudem habe das Vertrauen der Unternehmen und 

Verbraucher seit dem Sommer 2007 gelitten. Diese 
Einschätzung bestätigte eine vom Bundesverband 
Mittelständische Wirtschaft in Auftrag gegebene 
Umfrage. Danach spüren die Unternehmen bereits 
eine Verteuerung und Verknappung der Kredite, 
und fast die Hälfte der befragten kleineren und 
mittleren Unternehmen rechnet damit, dass sich 
die Bedingungen für die Kreditbeschaffung im er-
sten Halbjahr 2008 weiter verschlechtern werden.

Trotz der sich abzeichnenden Liquiditätsengpässe 
geben nur 72 Prozent der deutschen Unterneh-
men an, dass sie sich aktiv vor Forderungsausfäl-
len schützen (2006: 79 Prozent). Der Anteil der 
Vorkassezahlungen auf 15 Prozent hat sich sogar 
mehr als halbiert. Vor diesem Hintergrund warnen 
Experten, dass unzureichendes Inkassomanage-
ment besonders bei kleineren und mittelständi-
schen Betrieben mit geringen finanziellen Reserven 
das Insolvenzrisiko deutlich erhöht.
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Aufschwung überdeckt hohe Risiken
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Dass die Wirtschaft wieder 
besser läuft, ist schon ein 
Grund zum Aufatmen. Doch 
mehr als eine Verschnauf-
pause scheint daraus nicht zu 
werden. Wie ein Damokles-
schwert hängt die Immobili-
enkrise in USA über uns, und 
das Börsengeschehen zeigt, 
wie groß die Angst vor einem 
Überschwappen der Krise ist. 
Wie unser Titelthema zeigt, 
wird es vielerorts tatsächlich 
bereits schwieriger mit der 
Kreditbeschaffung. Und so 
erhält das Thema Liquidität 
trotz Aufschwung wieder 
eine besondere Bedeutung. 
Das wichtigste ist in die-
ser Situation, den Kapital-
fluss am Laufen zu halten. 
Verlassen Sie sich dabei auf 
Spezialisten, die sich auch in 
internationalen Gewässern 
auskennen. Wir, die BID 
Unternehmensgruppe, stellen 
Ihnen dazu ein hoch entwik-
keltes Instrumentarium zur 
Verfügung. Weltweit. 

Ihr Heinz Bittermann

„Das Thema Liquidität erhält trotz 
Aufschwung wieder eine besondere 
Bedeutung“, so Heinz Bittermann, 
Kopf und Gründer der BID Unter-
nehmensgruppe.

 Quelle: GDV, Destatis, Der Creditmanager
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Indexwert 100 bedeutet:  Kein Zahlungsrisiko 
Indexwert >170 bedeutet:  Hohes Zahlungsrisiko,
          sofortiger Handlungsbedarf 

Frühjahr 2007
Frühjahr 2004
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Checkliste: ABC der Immobiliarvollstreckung

Quelle: IWW-Institut, Würzburg. Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der in ihm behandelten Materie machen es jedoch erforderlich, Haftung und Gewähr auszuschließen.

Die Zwangsversteigerung nimmt immer größere Bedeutung ein, da oft nur dieser Zugriff auf das schuldnerische Vermögen Aussicht auf 
Erfolg hat. Beginnend mit der vorliegenden Ausgabe von BID News erläutern wir, alphabetisch geordnet, die wichtigsten Fachbegriffe.

Begriff

Bargebot

Befriedigungsfiktion

Beitritt

Bedeutung

Vom Ersteher sind die Verfahrenskosten, die Auslagen 
des betreibenden Gläubigers in der Zwangsverwaltung 
für die Erhaltung des Grundstücks, der sog. Lidlohn-
anspruch, die Feststellungskosten zur Insolvenzmas-
se bzgl. beweglicher Gegenstände, auf die sich die 
Versteigerung erstreckt, sowie die öffentlichen Lasten 
des Grundstücks (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZVG) bar zu 
zahlen. Soweit es sich um wiederkehrende Leistungen 
handelt, werden diese von Amts wegen berücksichtigt. 
Das Bargebot ist vom Tag des Zuschlags bis einen Tag 
vor dem Verteilungstermin mit 4 Prozent zu verzinsen.

Ersteigert ein Gläubiger, der selbst dinglich berechtigt 
ist (z. B. Grundschuldgläubiger), das Versteigerungs-
objekt, gilt er insoweit als befriedigt, als dass sein 
Anspruch bei einem Meistgebot von 70 Prozent des 
festgesetzten Grundstückswerts inklusive der bestehen 
bleibenden Rechte gedeckt sein würde (§ 114a ZVG).

Wurde auf Antrag eines Gläubigers die Versteigerung 
des Grundstücks bereits angeordnet, kann ein anderer 
Gläubiger dem Verfahren als Gläubiger beitreten.

Bemerkung

Das geringste Gebot setzt sich zusammen 
aus dem Bargebot und den bestehenden 
bleibenden Rechten. Im Versteigerungster-
min wird lediglich das Bargebot abgegeben. 
Die bestehen bleibenden Rechte müssen 
allerdings übernommen werden und sind 
somit dem Aufwand hinzuzurechnen.

Der Schuldner wird also so gestellt, als hätte 
das Meistgebot 70 Prozent des Grund-
stückswerts erreicht. Damit soll verhindert 
werden, dass ein persönlicher Gläubiger das 
Grundstück günstig erwirbt und den noch 
offen stehenden Teil seiner Forderung weiter 
gegen den Schuldner geltend machen kann.

Der Beitritt kann bis zur Rechtskraft des 
Zuschlagsbeschlusses zugelassen werden. 
Der Beigetretene hat die selben Rechte, als 
wenn auf seinen Antrag die Versteigerung 
angeordnet wäre (§ 27 Abs. 2 ZVG).

Beginn der Verjährung

Ende des Jahres (31.12.), in
dem der Anspruch entstanden
ist und der Gläubiger Kenntnis
vom Anspruchsgrund und der
Person des Schuldners hat
oder diese Kenntnis ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätte erlangen 
müssen.

wie vor

Ende des Jahres (31.12.), in
dem der Anspruch entstanden
ist und der Gläubiger Kenntnis
vom Anspruchsgrund und der
Person des Schuldners hat
oder diese Kenntnis ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätte erlangen 
müssen.

wie vor

Bemerkungen

Frist endet ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers 
10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.

wie vor

Frist endet ohne Rücksicht auf Entstehung 
und die Kenntnis oder fahrlässige Unkennt-
nis des Gläubigers bei
a) Personenschäden 30 Jahre nach Bege-
hung der Handlung
b) sonstigen Schäden 10 Jahre nach ihrer 
Entstehung, spätestens 30 Jahre nach dem 
Ereignis, das den Schaden ausgelöst hat.

Verjährungsfrist gilt auch für durch Urteil 
festgestellte Unterhaltsansprüche. Um die 
Verjährung neu beginnen zu lassen, ist 
es notwendig, Vollstreckungsmaßnahmen 
durchzuführen (vgl. § 212 BGB).

Verjährungsfrist

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

Anspruchsart

Tantiemen
(§§ 195, 199 BGB)

Tierarzt, Honoraransprüche
(§§ 195, 199 BGB)

Unerlaubte Handlung,
Schadenersatzanspruch
(§§ 195, 199 BGB)

Unterhaltsansprüche,
unterhaltsberechtigte Angehörige
(§§ 195, 199, 197 Abs. 2 BGB)



3Februar 2008
Ein Informationsdienst der
BID Unternehmensgruppe

HALLE - Für Unternehmen, die ihren Kunden Zahlungsziele einräumen, 
besteht die Gefahr, daß ein Kunde nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht 
in der Lage ist, die an ihn gestellten Rechnungen zu begleichen. Der 
so erlittene Verlust kann die eigene Insolvenz zur Folge haben. Das 
probate Gegenmittel ist ausreichend Liquidität, auf die im Schadenfall 
zurückgegriffen werden kann. Doch wieviel ist ausreichend? Eine Stu-
die des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zeigt, dass von 
bestimmten Unternehmenseigenschaften Rückschlüsse auf die Höhe 
der erforderlichen Liquiditätsreserven gezogen werden können. Dabei 
spielen Merkmale wie Größe, durchschnittlich gewährte Forderungs-
höhe, Kundenstruktur und Auslandsaktivität eine wesentliche Rolle.

Im Durchschnitt der erhobenen 
Jahre erleiden die untersuchten 
Unternehmen Forderungsver-
luste im Verhältnis zum Um-
satz (Forderungsverlustquote) 
in Höhe von 0,45 Prozent. Im 
Mittel fallen 2,04 Prozent der 
Kunden, denen ein Zahlungs-
ziel gewährt wurde, aus (Aus-
fallquote). Kommt es zu einem 
Ausfall, müssen die Unterneh-
men durchschnittlich 84 Prozent 
des Forderungsbetrages als Ver-
lust verbuchen (Verlustquote). 
Die Kunden der befragten Un-
ternehmen überschreiten die 
ihnen gewährten Zahlungsfris-
ten im Mittel um 0,34 Monate 
(Zahlungsmoralindikator). Die 
Untersuchung zeigt, dass klei-
ne Unternehmen höhere Forde-
rungsverluste erleiden als große 
Unternehmen. Auch weisen kleine Unternehmen deutlich höhere Aus-
fallquoten auf.

Weiter kann gezeigt werden, dass Unternehmen, die einen hohen Anteil 
ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaften, im Mittel geringere Verlus-
te im Verhältnis zum Umsatz erleiden als Unternehmen mit geringen 
Auslandsumsätzen. Auch lassen sich bei Unternehmen mit hohem Aus-
landsumsatzanteil signifikant geringere Ausfallquoten beobachten. Dafür 
müssen diese Unternehmen im Schadensfall aber einen höheren Anteil 
des gewährten Forderungsbetrages als Verlust verbuchen. „Interessant

 ist, dass der Unterschied zwischen den beiden Unternehmensgruppen
nicht oder nur geringfügig auf eine unterschiedliche Risikosituation bei 
ausländischen und inländischen Kunden zurückzuführen ist“, so Henry 
Dannenberg, IWH-Projektleiter.

Bei Unternehmen, die im Durchschnitt einen hohen Umsatz pro Kunde 
generieren, lassen sich deutlich häufiger Forderungsausfälle im Ver-
hältnis zur Kundenzahl beobachten als bei Unternehmen, die im Mittel 
wenig Umsatz pro Kunde erwirtschaften. Dafür können Unternehmen 
mit durchschnittlich hohen Umsätzen pro Kunde im Schadensfall einen 

deutlich höheren Betrag der ausstehenden Forderungen retten. Das 
trägt unter anderem mit dazu bei, dass die Forderungsverlustquo-
ten  in diesem Unternehmenssegment signifikant kleiner sind als bei 
Unternehmen mit geringen durchschnittlichen Umsätzen pro Kunde. 
Auch kann festgestellt werden, dass Unternehmen mit hohen Umsät-
zen pro Kunde deutlich weniger von Zahlungszielüberschreitungen 
betroffen sind.

In der Stichprobe weisen Neukunden signifikant höhere Ausfallquoten 
auf als Bestandskunden. Dafür gelingt es den Unternehmen aber, bei 
einem Neukundenausfall einen deutlich höheren Anteil der ausgefal-
lenen Rechnung zu retten als bei einem Bestandskundenausfall. „Das 
Ausfallrisiko bei Bestandskunden wird häufig unterschätzt“, so Bürgel-
Geschäftsführer Dr. Norbert Sellin. „Während Neukunden stets einer 
Bonitätsprüfung unterzogen werden, wird dieses wichtige Instrument 
bei bestehenden Kunden oft vernachlässigt.“ Weiterhin kommt die 
IWH-Studie zu dem Ergebnis, dass bei einem Forderungsausfall, bei 
dem ein hoher Forderungsbetrag betroffen ist, eher eine geringe Ver-
lustquote beobachtet wird. Bei kleinen Forderungsbeträgen werden 
dagegen tendenziell eher Totalausfälle beobachtet.  Quelle: IWH, InForm

IWH-STUDIE ZEIGT:

Unternehmen haben Liquiditätsbedarf in der Hand

BID

Bestandskunden besser beobachten

84 Prozent Verlust

Viele Kunden - höheres Risiko

  Begriffserklärung
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BERLIN – Die für das Kreditmanagement 
wichtige Lagebeurteilung bei Kapitalgesell-
schaften wurde mit der Einführung des Ge-
setzes über elektronische Handelsregister 
und Genossenschaftsregister sowie das Un-
ternehmensregister (eHuG) erleichtert. Mit 
diesem Gesetz wurden die bis dahin nicht 
hinreichend funktionierenden Regelungen 
hinsichtlich der Offenlegung von Jahresab-
schlüssen der Kapitalgesellschaften neu ge-
staltet und so Unternehmensdaten leichter 
verfügbar gemacht. 

Die Einsichtnahme in das elektronische Han-
delsregister sowie die zum Handelsregister 
eingereichten Dokumente ist für jeden In-
teressierten unter www.handelsregister.de 
möglich. Der Abruf kostet 4,50 Euro je Re-
gisterblatt/ Dokument. Informationen zum 
Unternehmensträger sind kostenfrei. Unter 
www.unternehmensregister.de stellt das 
Unternehmensregister Informationen bereit 
über die originalen Registerdaten, Register- 
und Gesellschaftsbekanntmachungen, Rech-
nungslegung/ Finanzberichte, Fondsinfor-
mationen, Kapitalmarktinformationen sowie 
Informationen zu Insolvenzen. Letztere be-
treffen jedoch nur den Unternehmenssektor.

Die Änderungen hinsichtlich der Rechnungs-
legungsunterlagen für Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften sind erstmalig anzu-
wenden auf Finanzberichte für Geschäftsjah-

re, die nach dem 31.12.2005 beginnen. Es 
müssen demnach bereits Jahresabschlüsse 
des Jahres 2006 nach den neuen Regelun-
gen offengelegt werden. Offenlegungspflich-
tig sind wie bisher alle Kapitalgesellschaften, 
Personenhandelsgesellschaften ohne eine 
natürliche Person als persönlich haftenden 
Gesellschafter, Zweigniederlassungen von 
Kapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland, 
eingetragene Genossenschaften, Banken, 
Versicherungen sowie nach dem Publizitäts-
gesetz zur Offenlegung verpflichtete Unter-
nehmen.

Die Kontrolle der Fristeinhaltung und der 
Vollständigkeit der einzureichenden Unter-
lagen obliegt nunmehr dem Betreiber des 
elektronischen Bundesanzeigers. Verstöße 
ziehen unter Umständen Ordnungsgelder 
zwischen 2.500 und 25.000 Euro nach sich. 
Sie können gegen die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs selbst oder gegen 
die Gesellschaft, auch mehrfach, festgesetzt 
werden. Angesichts der verschärften Kon-
trollen und Sanktionen durch das eHuG im 
Rahmen der Offenlegung gehen Experten 
davon aus, dass eine weitaus höhere Anzahl 
von Unternehmen als in der Vergangenheit 
ihren Publizitätspflichten nachkommen wird. 
Die Anzahl der nach den neuen Regelungen 
offenlegungspflichtigen Unternehmen beläuft 
sich nach Schätzungen auf mehr als eine hal-
be Million.

ELEKTRONISCHES HANDELSREGISTER

Optimierte Informationsbasis
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Schlusswort

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz
Verzugszinssatz für

Rechtsgeschäfte ohne
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2006

01.07. bis 31.12.2006

01.01. bis 30.06.2007

1,37 %

1,95 %

2,70 %

6,37 %

6,95 %

7,70 %

9,37 %

9,95 %

10,70 %
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Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Mi-
nute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. 
Das ist Relativität. 

Zahlungsverzug: Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze

01.07. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 %

BID

BID News ist ein regelmäßiger 
Informationsdienst der
BID Unternehmensgruppe.
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 Quelle: Der CreditManager

01.01. bis 30.06.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 %

BID Intern
BID hält nun alle
Anteile an Profaktura
Auslandsinkasso
Die Profaktura Auslandsinkasso GmbH 
ist jetzt hundertprozentiges Mitglied 
der BID Unternehmensgruppe. Zum 1. 
Januar gingen alle Anteile, die bis dahin  
im Eigentum von Hartlieb Dausend 
standen, an BID über. Profaktura, die 
als einzige Gesellschaft in Deutschland 
ausschließlich Auslandsinkasso betreibt 
und weltweit führende Kooperations-
partner unterhält, wird unverändert 
fortgeführt. Alle geschlossenen Verträ-
ge behalten ihre Gültigkeit, auch die 
bekannten Ansprechpartner stehen wei-
terhin mit ihrem gesamten Knowhow 
zur Verfügung. „Wir haben nun umfas-
send das gesamte Risiko- und Forde-
rungsmanagement innerhalb der BID 
Unternehmensgrupppe vereint“, so 
Heinz Bittermann, Vorstandsvorsitzen-
der der BID Bayerischer Inkasso Dienst 
AG, zu der Übernahme.

 Albert Einstein


